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KAPITEL 5
KLEINBUSSE

A. Vorteil
Die S.T.I.B. (Brüsseler Verkehrsgesellschaft) bietet einen Dienst an, mit dem Personen mit Behinderung, die aufgrund ihrer Behinderung die gewöhnlichen öffentlichen Verkehrsmittel nur schwer benutzen können, durch besonders eingerichtete Busse zu Hause abgeholt werden können.

Die Fahrzeuge sind gelb, genau wie die anderen Busse und Straßenbahnen der S.T.I.B.. Eine Fahrt im Kleinbus kostet so viel wie mit den anderen öffentlichen Verkehrsmittel der S.T.I.B..
Der Dienst wird montags bis freitags von 6.30 Uhr bis 23.00 Uhr gewährleistet. Allerdings ist das Angebot abends (ab 20.30 Uhr) begrenzt.

B. Begünstigte
1. Personen, die zu mindestens 90 % erblindet sind und Inhaber einer "Nationalen Ermäßigungskarte für öffentliche Verkehrsmittel" sind.  (Siehe Erster Teil : Kapitel 12 - B).

2. Die Personen, die im Besitz einer ”Begleitperson Frei”-Karte der NGBE (SNCB) sind (diese Karte ersetzt die frühere ”Sondergenehmigung”, s. Teil 1: Kapitel 12 - C).

Achtung ! Bei jeder Fahrt muss der Karteninhaber 1,40 EUR zahlen. Der Begriff ”frei” in ”Begleitperson Frei”-Karte bezieht sich nicht auf die Dienstleistung der STIB.

Zum Erhalt dieser Karte muss eine Bescheinigung vorgelegt werden, die Folgendes bescheinigt:

· Eine Verringerung der Selbstständigkeit um mindestens 12 Punkte entsprechend der Baremas zur Einstufung des Selbstständigkeits​grades;

· eine dauerhafte Invalidität oder Arbeitsunfähigkeit von mindestens 80 %;

· eine dauerhafte Invalidität von mindestens 50 %, die unmittelbar durch die unteren Gliedmaßen bedingt ist;

· eine vollständige Lähmung oder die Amputation der oberen Gliedmaßen.

  

Anmerkung: Einige Gemeinden, die an die Region Brüssel-Hauptstadt angrenzen, werden ebenfalls von den Kleinbussen angefahren.

C. Verfahren
Anträge sind folgendermaßen einzureichen:

· schriftlich bei der S.T.I.B. - Kleinbusdienst 
Avenue de la Toison d'Or 15 
1050 BRÜSSEL

· telefonisch unter Nummer 02/515.23.65, werktags zwischen 8 und 12 Uhr.

· Damit die jeweilige Route festgelegt werden kann, müssen Anträge mindestens zwei Tage im Voraus eingehen. 

· per Fax unter der Nummer 02/515.23.63

· per E-Mail: minibus@stib.irisnet.be
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